Satzung des 
„Schul- und Fördervereins der Janusz - Korczak - Schule Boppard e.V.“
§ 1 Name und Sitz

(1) Der Verein führt den Namen: „Schul- und Förderverein der Janusz - Korczak - Schule Boppard e.V.“

(2) Der Sitz des Vereins ist Boppard

(3) Der Verein ist im Vereinsregister beim Amtsgericht Koblenz eingetragen.

(4) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr

§ 2 Zweck des Vereins, Zugehörigkeit zum Spitzenverband

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne von § 52 der Abgabenordnung.

(2) Der Verein unterstützt die Ziele der sozialpädagogischen Ausbildungsarbeit der Janusz – Korczak – Schule. Der Verein steht allen Menschen, die diese Ausbildungsarbeit bejahen, ungeachtet ihrer Konfession offen.

(3) Der Vereinszweck kann insbesondere verwirklicht werden durch:
(a)  Anschaffung von Materialien für den Schulbetrieb,
(b)  Ausstattung der Schulräumlichkeiten und der Gemeinschaftsräume im Wohnheim,
(c)  ökologische Ausrichtung und Umgestaltung der Gebäude und Außenflächen,
(d)  Durchführung und Besuch von Kultur- und von Bildungsveranstaltungen
(e)  Unterstützung von fachlich gebundenen Aufenthalten im In- und Ausland
(f)  Unterstützung gesunder Ernährung der Schülerinnen und Schüler
(g)  sozialpädagogische Fortbildung für interessierte Vereinsmitglieder
(h)  Bereitstellung von Mitteln für den Schulträger, die dem Fortbestand der Schule und
       ihrer Weiterentwicklung dienen und die ausschließlich im Rahmen der Verfolgung
       steuerbegünstigter Zwecke verwendet werden dürfen.

(4) Der Verein wird damit tätig in praktischer Ausübung christlicher Nächstenliebe im Sinne der Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der evangelischen Kirche.
(5) Der Verein ist Gastmitglied des als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege anerkannten Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland und damit zugleich dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen.

§ 3 Selbstlosigkeit, Mittelverwendung

(1) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten als solche keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

(1) Dem Verein können Schülerinnen und Schüler, ehemalige Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Janusz – Korczak – Schule als Mitglied angehören. Auch können sonstige natürliche und juristische Personen Mitglied im Verein werden. Über die Aufnahme und den Ausschluss entscheidet der Vorstand.

(2) Die Mitgliedschaft endet
(a)  durch Tod oder bei juristischen Personen durch Auflösung
(b)  durch Austritt
(c)  durch Ausschluss.

(3) Der Austritt aus dem Verein erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalenderjahres. Der Ausschluss ist aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist durch Beschluss des Vorstandes möglich.
§ 5 Mitgliedsbeiträge

(1) Von den Mitgliedern werden Beiträge im Lastschriftverfahren erhoben.

(2) Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt.

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Janusz – Korczak – Schule sind von der Beitragspflicht befreit.

§ 6 Organe

(1) Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand

§ 7 Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung besteht aus den Vereinsmitgliedern. Für die juristischen Personen nehmen Angehörige der gesetzlichen Vertretungsorgane oder deren Beauftragte teil.
(2) Die Mitglieder des Vorstandes nehmen mit beratender Stimme, soweit sie nicht dem Verein angehören, an den Sitzungen der Mitgliederversammlung teil.
(3) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt.

(4) Die Mitgliederversammlung wird durch die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden geleitet.

(5) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind neben der inhaltlichen Arbeit insbesondere:
(a)  die Wahl des Vorstandes,
(b)  die Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresrechnung,
(c)  die Entlastung des Vorstandes,
(d)  die Wahl zweier Rechnungsprüfer, die nicht dem Verein angehören müssen,
(e)  die Änderung der Satzung,
(f)  die Auflösung des Vereins,
(g) die Festlegung der Höhe des Mitgliedsbeitrages.

(6) Die Mitgliederversammlung wird nach dem Beschluss des Vorstandes von der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden des Vereins unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung schriftlich mit einer Frist von vier Wochen eingeladen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einlandungsschreibens folgenden Tag. Es gilt das Datum des Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung kann durch Mehrheitsbeschluss der Mitgliederversammlung in der Sitzung ergänzt oder geändert werden, nicht jedoch Anträge auf Satzungsänderung.
(7) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn ein Drittel der Mitglieder des Vereins dieses verlangt. Zur Einladung gelten die Fristen wie in § (6) aufgeführt.
(8) Die Mitgliederversammlung ist unbeschadet der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Bei der Abstimmung hat jedes Mitglied eine Stimme.
(9) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der gültigen Stimmen gefasst. Beschlüsse über Satzungsänderungen bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen und bedürfen der Zustimmung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland.

(10) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist bis zum 10. Werktag nach Versammlungsende ein Protokoll anzufertigen, das vom Sitzungsleiter bzw. der Sitzungsleiterin zu zeichnen ist und in der Schule bis zu einem Monat nach Versammlungsende öffentlich ausgehängt wird. Es gilt als genehmigt, soweit nicht aus den Reihen der Mitglieder bis zum letzten Tag der Aushangfrist Einwendungen erhoben werden. Über die Einwendungen entscheidet die Mitgliederversammlung in der nächsten Sitzung.
§ 8 Der Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus
(a)  einer bzw. einem gewählten Vorsitzenden
(b)  einer gewählten Stellvertreterin bzw. einem gewählten Stellvertreter
(c)  drei gewählten Beisitzerinnen bzw. Beisitzern
(d)  einem vom Träger der Janusz – Korczak – Schule benannten Vorstandsmitglied
(e)  der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter der Janusz – Korczak –Schule

(2) Der Vorstand wird auf drei Kalenderjahre gewählt, jedoch bleiben die Vorstandsmitglieder solange im Amt, bis ein Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin gewählt ist. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, ist der Nachfolger bzw. die Nachfolgerin nur für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds gewählt.

(3) Der Vorsitzende/ die Vorsitzende oder sein/ ihr Stellvertreter bzw. seine/ ihre Stellvertreterin sind Vorstand gemäß § 26 BGB. Jede/ jeder von ihnen kann den Verein alleine vertreten.

(4) Der Vorsitzende/ die Vorsitzende ruft bei Bedarf, oder wenn zwei Vorstandsmitglieder es begehren, eine Vorstandssitzung unter Angabe der Tagesordnung ein. Er/ Sie leitet die Vorstandssitzung. Über die Sitzung ist ein Protokoll zu fertigen und von dem Vorsitzenden/ der Vorsitzenden zu unterschreiben.
(5) Der Vorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden/ der Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 9 Auflösung des Vereins
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur auf einer ausschließlich zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung bei einer Drei-Viertel-Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder und mit Zustimmung des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche im Rheinland beschlossen werden.

(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche im Rheinland, das es für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

Die Satzung wurde am 5. September 2005 errichtet.
Boppard, den 5. September 2005

Volker Buchberger 



Ulrich Tischer 


Antje Bartsch

          (Vorsitzender)



         (Stellvertretender Vorsitzender)


       (Beisitzerin)

Bärbel Holthusen 


        Claudia Merkert 

         Mechtild Krahl Tümmler

       (Beisitzerin)




      (Beisitzerin)


                  (Schulleitung)
Irmgard Bohnenkamp – Schulte

Sonja Gohl


            Karin Wagner

              (Gründungsmitglied)


               (Gründungsmitglied)


                  (Gründungsmitglied)
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